
  
SG HEBER/WOLTERDINGEN e.V. 

    

 BEITRAGSORDNUNG 
 

§ 1 : Mitgliedsbeitrag 
Der jährliche Mitgliedsbeitrag für alle Mitglieder beträgt: 
 50,00 Euro für aktive Mitglieder 
 44,00 Euro für passive Mitglieder 
 41,00 Euro für Kinder und Jugendliche 
 92,00 Euro für Familien 
 25,00 Euro für Fördermitglieder ab 65 Jahre 
Ehrenmitglieder gem. § 7 der Vereinssatzung sind beitragsfrei. Jedes Mitglied kann freiwil-
lig höhere Beiträge zahlen. 
 
§ 2 : Beitragspflicht 
Beitragspflichtig ist jedes Mitglied mit dem vollen Halbjahresbeitrag. Dieses gilt auch, wenn 
Beginn oder Beendigung der Mitgliedschaft während eines Kalenderhalbjahres erfolgen. 
 
§ 3 : Umlagen für die Sportabteilungen 
Wenn es die Aufgaben der Sportabteilungen erfordern, können die Abteilungsleitungen be-
fristete Umlagen bis zu Höhe von drei Monatsbeiträgen für alle stimmberechtigten Mitglie-
der der Abteilung beschließen. Jeder Umlagebeschluss ist dem Gesamtvorstand zwecks Zu-
stimmung mit Angabe des Verwendungszwecks vorzulegen. Erst nach einem solchen Be-
schluss kann der Kassenwart die Umlage mit dem Vereinsbeitrag erheben. Die zweckent-
sprechende Verwendung wird vom Kassenwart kontrolliert. Jede Abteilungsleitung muss 
nach der Zustimmung des Gesamtvorstandes die Abteilungsmitglieder über Höhe, Verwen-
dungszweck und Zahlungsweise informieren. 
 
§ 4 : Beitragsberechnung 
Der Beitrag wird vom Kassenwart des Vereins errechnet und erhoben. Der Beitrag kann als 
Abschlagszahlung erhoben werden, wenn dieses vom Mitglied beantragt wird. 
 
§ 5 : Zahlungsmodalitäten 
Der Jahresbeitrag ist in einer Summe bis zum 31. Dezember eines jeden Jahres zu entrichten. 
Die Beitragszahlung soll bargeldlos erfolgen. 
 
§ 6 : Streitigkeiten und Ausnahmen 
Der Vorstand entscheidet über alle Streitigkeiten, die sich im Zusammenhang mit der Bei-
tragserhebung und –zahlung ergeben. Er ist berechtigt, in begründeten Härtefällen Ausnah-
men von der Beitragsordnung zuzulassen. 
 
§ 7 : Inkrafttreten 
Diese Beitragsordnung tritt am 1. Januar 2011 in Kraft.  
 
 
 
Heber, 9. April 2010  Der Vorstand 


